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Vorwort

Diese Arbeit wurde im Oktober 2020 von der Rechtswissenschaftlichen Fakul-
tät der Universität zu Köln als Dissertation angenommen. Die Disputation fand 
am 14. April 2021 statt. Für die Veröffentlichung konnten Literatur, Rechtspre-
chung und Gesetzgebung bis einschließlich Juni 2021 berücksichtigt werden.

Zuerst und ganz besonders möchte ich mich bei meinem Doktorvater, Herrn 
Professor Dr. Dr. h. c. Heinz-Peter Mansel, für seine ständige Unterstützung und 
seine Betreuung bedanken. Schon vor Beginn meines Promotionsvorhabens, 
aber besonders währenddessen hatte er immer ein offenes Ohr und stand mir 
auch in schwierigen Phasen engagiert bei. Er war immer zu einem regelmäßi-
gen Austausch über das Dissertationsthema bereit und hat ganz wesentlich zur 
Entstehung dieser Arbeit in ihrer jetzigen Form beigetragen. Durch diese enge 
Betreuung im Rahmen des Promotionsvorhabens und auch durch meine Anstel-
lung an seinem Institut waren die letzten Jahre eine besonders lehrreiche und 
bereichernde Zeit.

Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei Frau Professor Dr. Dr. h. c. Bar-
bara Dauner-Lieb, dass sie sich bereit erklärt hat, die Zweitkorrektur zu über-
nehmen, und für die schnelle Erstellung des Zweitgutachtens.

Einen besonderen Dank möchte ich auch Herrn Professor Dr. Alfonso-Luis 
Calvo Caravaca aussprechen für seine Offenheit für meinen Forschungsaufent-
halt an der Universidad Carlos III de Madrid und für die Herzlichkeit, mit der er 
mich dort aufgenommen hat. Der Dr.-Carl-Arthur-Pastor-Stiftung danke ich für 
die finanzielle Unterstützung für diesen Forschungsaufenthalt.

Der Studienstiftung des deutschen Volkes danke ich für die Förderung mei-
nes Dissertationsvorhabens mit einem Promotionsstipendium.

Mein Dank gilt auch den Direktoren des Max-Planck-Instituts für auslän-
disches und internationales Privatrecht in Hamburg für die Aufnahme der Ar-
beit in diese Schriftenreihe und dem Institut für die konstruktive Zusammen-
arbeit während des Veröffentlichungsprozesses.

Außerdem möchte ich auch meinen Freunden und Kollegen am Kölner Insti-
tut für internationales und ausländisches Privatrecht danken, ohne die die Pro-
motionszeit sowohl fachlich als auch persönlich nicht dieselbe gewesen wäre. 
Besonders erwähnen möchte ich den Austausch mit Dr. Lukas Rademacher, 
M.Jur. (Oxon.) und Kilian Sendlmeier, die immer zu einem Gespräch nicht nur 
über meine Dissertation bereit waren und denen ich wertvolle Ratschläge zu 
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verdanken habe. Meinen Brüdern Manuel und Nicolas Kronenberg, sowie mei-
nem Studienfreund RA Janis Rentrop, LL.B. (Köln/Paris 1) danke ich ebenfalls 
herzlich für wertvolle Gespräche und die Korrektur des Manuskripts.

Schließlich möchte ich meinen Eltern Joanna und Klemens Kronenberg mei-
nen tiefen Dank dafür aussprechen, dass sie mich nicht nur im Zusammenhang 
mit meinem Promotionsvorhaben, sondern in allen Lebensbereichen bedin-
gungslos unterstützen und mir Halt geben.

Köln, im Juni 2021 Alexander Kronenberg
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Teil I

Einleitung

Schon in der Antike schrieb Platon über einen Idealstaat, den er politeía 
(πολιτεία) nannte.1 Damit verwendete er einen Begriff, der im alten Griechen-
land unter anderem die Organisation und Verwaltung des staatlichen Gemein-
wesens (der pólis [πόλις]) in seiner Gesamtheit bezeichnete.2 Später tauchte 
der Begriff politeía in Frankreich wieder auf – als Teil der Bezeichnung der so-
genannten lois de police et de sûreté („Polizei- und Sicherheitsgesetze“). Für 
diese Gesetze ist laut dem griechisch-französischen Gelehrten Francescakis ty-
pisch, dass sie den Zweck staatlicher Organisation verfolgen.3 Hier wird also 
der auf die politeía zurückgehende Begriff police noch in dieser ursprünglichen, 
weiten Bedeutung gebraucht. Das moderne Verständnis weicht dagegen davon 
ab: Unter police bzw. „Polizei“ versteht man eine bestimmte Behörde, der in 
erster Linie die Gefahrenabwehr obliegt.4 Eine „Gefahr“ setzt allerdings tradi-
tionell voraus, dass ein Schaden für die öffentliche Sicherheit droht, d. h. für die 
Integrität der objektiven Rechtsordnung, für Individualrechtsgüter oder den Be-
stand des Staates und seiner Einrichtungen.5 Der Gedanke der (Wahrung der) 
staatlichen Ordnung ist in diesem Zusammenhang als Aufgabe der Polizei daher 
ebenfalls noch präsent.

Auch die alte Bedeutung hat sich allerdings in anderem Kontext gehalten: 
Im internationalen Privatrecht ist die französische Bezeichnung heute zu lois 
de police verkürzt worden und in dieser Form auch in anderen Staaten geläu-
fig.6 Für sie ist heute noch typisch, dass sie öffentliche Zwecke des Staates 

1 Platon, Der Staat/Politeia.
2 Gemoll, Griechisch-Deutsch, Stichwort „πολιτεία“ (S. 616); Basedow, Rec. des cours 

360 (2012), 9, 431 (Rn. 541) = Open Societies, Rn. 717; Francescakis, RCDIP 1966, 1, 13 
(Fn. 1); Schöbener/Knauff, Allg. Staatslehre, § 2 Rn. 16 ff.; vgl. auch McParland, Rome I Re-
gulation, Rn. 15.04.

3 Francescakis, RCDIP 1966, 1, 12 f. Auch Savigny, der die Existenz dieser Normkatego-
rie bereits beschrieb, spricht davon, dass zu ihr u. a. Gesetze gehörten, die einen „polizeilichen 
Charakter an sich tragen“, Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. VIII, S. 36.

4 Siehe etwa die Aufgabenzuweisungen in den Landespolizeigesetzen, z. B. Art. 2 
Abs. 1 BayPAG, § 1 Abs. 1 S. 1 ASOG Bln, § 1 Abs. 1 S. 1 PolG NRW.

5 Thiel, Polizei- und Ordnungsrecht, § 8 Rn. 8.
6 In Spanien wird mit „leyes de policía“ eine wörtliche Übersetzung gebraucht (siehe etwa 

die amtliche Überschrift des Art. 9 Rom-I-VO in der spanischen Sprachfassung). Englische 
und deutsche Literaturbeiträge nennen häufig neben den jeweiligen Bezeichungen in der Lan-
dessprache auch die französische Bezeichnung (siehe etwa Bonomi, YbPIL 10 [2008], 285, 
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2 Teil I: Einleitung

verfolgen, der sie erlässt. Im Deutschen sind diese Gesetze besser bekannt als 
„Eingriffsnormen“ (früher häufiger auch „international zwingende Bestimmun-
gen“). Sie sind seit Jahrzehnten Gegenstand von Diskussionen. Diese betreffen 
vor allem die Frage, ob und wie weit sie in einem allseitigen internationalpri-
vatrechtlichen System von dem Gericht eines anderen als des Erlassstaates zur 
Anwendung gebracht werden dürfen.7

Den Anlass dafür, mit dieser Arbeit nun einen weiteren Beitrag zur Diskus-
sion um die Problematik der Eingriffsnormen zu leisten, gibt ein Fall mit wie-
derum griechischem Bezug, über den in Griechenland8 wie in Deutschland9 
auch medial berichtet wurde: Grigorios Nikiforidis war seit 1996 Lehrer an 
einer griechischen Schule in Nürnberg. Deren Trägerin und damit auch Herrn 
Nikiforidis’ Arbeitgeberin war die Republik Griechenland. Der zwischen den 
Parteien geschlossene Arbeitsvertrag unterlag deutschem Arbeits- und Tarifver-
tragsrecht. Aufgrund der griechischen Staatsschuldenkrise erließ die Republik 
Griechenland im Jahr 2010 zum Abbau der Schulden des griechischen Staa-
tes unter anderem die Gesetze über „dringende Maßnahmen zur Bewältigung 
der Krise der Staatsfinanzen“10 und über „Maßnahmen für die Anwendung des 
Stützungsmechanismus für die griechische Wirtschaft von Seiten der Mitglieds-
länder der Eurozone und des Internationalen Währungsfonds“11. Angestellten 
im Öffentlichen Dienst und privatrechtlich beim Staat Angestellten sollte das 
Entgelt mit dem ersten Gesetz um 12 %, mit dem zweiten um weitere 3 % ge-
kürzt werden. In Anwendung dieser Gesetze kürzte die Republik Griechenland 
auch Herrn Nikiforidis die Vergütung um insgesamt mehr als 20.000 Euro.

Mit dem hierauf folgenden Rechtsstreit waren die deutschen Arbeitsgerichte 
einschließlich des BAG befasst, das am 25.2.2015 das Verfahren aussetzte und 
ein Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH einleitete.12 Damit wird die De-

286, 287; Renner, in: Calliess, Art. 9 Rome I Rn. 1; W.‑H. Roth, FS Dauses, S. 315, 316; vgl. 
auch Sonnenberger, IPRax 2003, 104, 116).

7 Siehe etwa schon die grundlegenden Beiträge von Wengler, ZVglRWiss 54 (1941), 168, 
und Zweigert, RabelsZ 14 (1942), 283; aus dem monographischen Schrifttum seit den 1980er 
Jahren siehe nur Kratz, Eingriffsnormen (1986); Knüppel, Zwingendes materielles Recht und 
internationale Schuldverträge (1988); Anderegg, Eingriffsnormen (1989); Fetsch, Eingriffs-
normen und EG-Vertrag (2002); A. Stoll, Eingriffsnormen (2002); Benzenberg, Eingriffsnor-
men (2008); Kuckein, Eingriffsnormen (2008); Günther, Eingriffsnormen (2011); Hauser, 
Eingriffsnormen (2012); Pötting, Eingriffsnormen (2012); Köhler, Eingriffsnormen (2013); 
Hemler, Methodik der Eingriffsnorm (2019); siehe im Übrigen auch die Fülle der Nachweise 
bei Mankowski, IPRax 2016, 485, 485 (Fn. 2–5).

8 Kathimerini (Η Καθημερινή) v. 26.4.2017.
9 Esslinger, Süddeutsche Zeitung Nr. 97 v. 27.4.2017, S. 5.
10 Gesetz Nr. 3833/2010, Griechisches Gesetzblatt ΦΕΚ Α 40/15.3.2010 – Επείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
11 Gesetz Nr. 3845/2010, Griechisches Gesetzblatt ΦΕΚ Α 65/6.5.2010 – Μέτρα για την 

εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης 
του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

12 BAG, Beschl. v. 25.2.2015 – 5 AZR 962/13 (A), BeckRS 2015, 66693.
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 A. Untersuchungsgegenstand 3

batte über Eingriffsnormen – zu denen für die beteiligten Gerichte auch die bei-
den griechischen Gesetze zählten – nicht nur um einen praktischen Fall reicher. 
Der Rechtsstreit gab dem EuGH auch erstmals Gelegenheit, mit seinem auf-
grund der Vorlagefragen ergangenen Urteil vom 18.10.201613 zu einigen Fra-
gen der Eingriffsnormenproblematik im Rahmen der Rom-I-Verordnung Stel-
lung zu nehmen.

Er zog aus der Tatsache, dass Art. 9 Rom-I-VO nur Eingriffsnormen der lex 
fori (Abs. 2) und des Erfüllungsortsstaats (Abs. 3) ausdrücklich anspricht, den 
Schluss, dass die Vorschrift damit abschließend regelt, welche ausländischen 
Eingriffs normen auf kollisionsrechtlicher Ebene beachtlich sind. Eingriffsnor-
men anderer Herkunft dürfen demnach auf kollisionsrechtlicher Ebene nicht 
beachtet werden, was auch der bereits zuvor überwiegenden Literaturmeinung 
entspricht.14 Dies bedeutet jedoch nicht, dass jegliche Beachtung ausgeschlos-
sen ist. Vielmehr ist es möglich, solche anderen Eingriffsnormen „als tatsäch-
liche Umstände zu berücksichtigen, soweit eine materielle Vorschrift des nach 
den Bestimmungen [der Rom-I-Verordnung] auf den Vertrag anwendbaren 
Rechts dies vorsieht.“15

A. Untersuchungsgegenstand

Ziel dieser Arbeit ist es, diese Berücksichtigung von Eingriffsnormen als tat-
sächliche Umstände im Rahmen des anwendbaren Vertragsrechts eingehender 
zu beleuchten. Der EuGH erwähnt die Möglichkeit lediglich und auch in der Li-
teratur wird sie nicht erschöpfend beschrieben. Die Arbeit soll eine Vorgehens-
weise für die konkrete Durchführung der Berücksichtigung von Eingriffsrecht 
entwickeln, die die Vorgaben der Rom-I-Verordnung einhält. Dafür ist nicht nur 
zu beantworten, was genau unter „Berücksichtigung als tatsächliche Umstän-
de“ zu verstehen ist, sondern vor allem, über welche konkreten sachrechtlichen 
Normen diese stattfinden kann. In diesem Rahmen sind auch bisherige Lösun-
gen zur Rechtslage vor Inkrafttreten der Rom-I-Verordnung auszuwerten, die 
auf der Ebene des Sachrechts angesiedelt waren und die vor allem in der deut-
schen Rechtsprechung existierten. Sie werden systematisiert und darauf über-
prüft, ob sie unter Geltung der Rom-I-Verordnung fortgeführt werden können. 
Die Untersuchung beschränkt sich auf die Durchführung der Berücksichtigung 

13 EuGH, Urt. v. 18.10.2016 – Rs. C-135/15, Republik Griechenland/Grigorios Nikifori‑
dis.

14 EuGH, Urt. v. 18.10.2016 – Rs. C-135/15, Republik Griechenland/Grigorios Nikifori‑
dis, Rn. 50; zum Ganzen ausführlich unten Teil III (Rn. 77 ff.).

15 EuGH, Urt. v. 18.10.2016 – Rs. C-135/15, Republik Griechenland/Grigorios Nikifori‑
dis, Rn. 51; dazu ausführlich unten Teil IV (Rn. 141 ff.).
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4 Teil I: Einleitung

im Rahmen des deutschen Vertragsrechts. Ausgespart bleibt zudem das sog. 
UN-Kaufrecht.16

Das Hauptaugenmerk wird außerdem auf die Berücksichtigung von forums- 
und erfüllungsortsfremden Eingriffsnormen gelegt, d. h. auf die Konstellation, 
die auch dem „Nikiforidis“-Urteil zugrunde lag, in dem Griechenland weder 
der Forums- noch der Erfüllungsstaat war. Nur zweitrangig und mit dem Ziel, 
etwaige Wechselwirkungen mit diesem primären Untersuchungsgegenstand 
auszumachen, wird auf eine theoretisch denkbare Berücksichtigung von Ein-
griffsnormen des Vertragsstatuts17 sowie eine Berücksichtigung erfüllungsorts-
zugehöriger Eingriffsnormen18 eingegangen.

B. Begriffsbestimmungen: „Anwendung“ und „Berücksichtigung“ 
als Formen der „Beachtung“ von Eingriffsnormen

Im Zusammenhang mit der Thematik tauchen wiederholt insbesondere die Be-
griffe „Anwendung“ und „Berücksichtigung“ auf, die im Rahmen dieser Ar-
beit auch verwendet werden und daher für ihre Zwecke im Folgenden bereits 
in einem ersten Schritt umrissen werden sollen. Im Verlauf der Untersuchung 
werden die Begriffe weiter konkretisiert, wo der jeweilige Zusammenhang es 
erfordert und zulässt. 

Vorher soll hier aber schon der Begriff der „Beachtung“ von Eingriffsrecht 
eingeführt werden: Mit „Beachtung“ soll in dieser Arbeit allgemein jedes Vor-
gehen bezeichnet werden, bei dem im Rahmen der rechtlichen Beurteilung 
eines Sachverhalts Eingriffsnormen (in welcher Form auch immer) eine Rolle 
spielen. „Beachtung“ fungiert somit als Oberbegriff primär für „Anwendung“, 
„Berücksichtigung“ und den ebenfalls relevanten Begriff der „Wirkungsverlei-
hung“19 (vgl. vor allem Art. 9 Abs. 3 S. 1 Rom-I-VO).

I. Anwendung

Von der Anwendung einer Rechtsnorm wird im Allgemeinen dann gesprochen, 
wenn die Rechtsfolgen der Norm eintreten, d. h. wenn für einen bestimmten 
Fall festgestellt wird, dass die normativen Vorgaben der Vorschrift gelten.20 Im 

16 Übereinkommen der Vereinten Nationen v. 11.4.1980 über Verträge über den in-
ternationalen Warenkauf („United Nations Convention on Contracts for the Internation-
al Sale of Goods“, CISG), in Deutschland umgesetzt durch Umsetzungsgesetz v. 5.7.1989, 
BGBl. 1989 II, S. 586 ff.

17 Siehe dazu unten Teil V, C.III. (Rn. 491 ff.).
18 Siehe dazu unten Teil V, C.IV. (Rn. 510 ff.).
19 Zu ihm ausführlicher unten Teil V, C.II. (Rn. 469 ff.).
20 Vgl. Bydlinski/Bydlinski, Grundzüge der Methodenlehre, S. 28 f.; Larenz, Methoden-

lehre, S. 271 ff., wortgleich Larenz/Canaris, Methodenlehre, S. 91 ff.; Zippelius, Methodenleh-
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 B. Begriffsbestimmungen: „Anwendung“, „Berücksichtigung“, „Beachtung“ 5

internationalprivatrechtlichen Zusammenhang und somit auch für Eingriffs-
normen darf bei der „Anwendung“ aber auch ein formaler Aspekt nicht ver-
nachlässigt werden: Eine Anwendung ist demnach nicht schon dann gegeben, 
wenn in der Sache bei Vorliegen des Tatbestands der Eingriffsnorm ihre Rechts-
folge eintritt. Dies muss vielmehr auch formal vom Rechtsanwender in dieser 
Weise festgestellt werden, die Rechtfolge also ausdrücklich deshalb ausgespro-
chen werden, weil der Tatbestand der Eingriffsnorm erfüllt ist. Wird die Rechts-
folge (z. B. Nichtigkeit des Vertrages) dagegen einer Sachnorm der lex causae 
entnommen, so ist dies nach hiesigem Verständnis auch dann keine Anwen-
dung einer bestimmten Eingriffsnorm, wenn diese dieselbe Rechtsfolge eben-
falls vorsieht. Wenn man das Kollisionsrecht als Rechtsanwendungsrecht ernst-
nimmt, kann dieser formale Aspekt in internationalen Sachverhalten nur erfüllt 
sein, wenn ein kollisionsrechtlicher Anwendungsbefehl besteht. Nur dann ist es 
erlaubt, bei der Entscheidungsfindung ausdrücklich die Rechtsfolge einer be-
stimmten Norm anzuordnen, weil es in internationalen Sachverhalten a priori 
keine unabhängig von einer kollisionsrechtlichen Verweisung geltenden Sach-
normen gibt.21

Hier ist deshalb von „Anwendung“ einer Norm nur dann die Rede, wenn auf 
kollisionsrechtlicher Ebene ein Anwendungsbefehl zugunsten dieser Norm be-
steht (z. B. bei Eingriffsnormen unter Anwendung des Art. 9 Abs. 2 Rom-I-VO) 
und der Rechtsanwender aufgrunddessen ausdrücklich die Rechtsfolge der 
Norm aufgrund des Vorliegens des Tatbestands der Norm anordnet.22

Dannemann meint,23 die Sichtweise, wonach nur kollisionsrechtlich berufenes Recht an-
gewandt, anderes dagegen nur berücksichtigt werde, sei nicht zutreffend. Denn es gebe 
Fälle, in denen für anwendbar erklärtes Recht in Wirklichkeit gar nicht angewandt werde. 
Als Beispiel führt er Fälle an, in denen das anwendbare Recht über die Staatsangehörig-
keit eines der Beteiligten ermittelt wird. Hier werde zur Bestimmung der Staatsangehö-
rigkeit nicht das Staatsangehörigkeitsrecht angewandt, sondern durch den Blick in den 
Reisepass nur ein Rechtsschein zugunsten des Bestehens einer bestimmten Staatsange-
hörigkeit ermittelt. Dannemann verwechselt hier jedoch den Anknüpfungspunkt im Tat-
bestand einer Kollisionsnorm (hier die Staatsangehörigkeit) mit dem zur Anwendung 
berufenen Recht an sich (Rechtsfolgenseite der Kollisionsnorm). Es mag sein, dass zur 
Bestimmung der Staatsangehörigkeit das Staatsangehörigkeitsrecht häufig nicht ange‑

re, S. 71; vgl. auch Benzenberg, Eingriffsnormen, S. 36; Jahr, RabelsZ 54 (1990), 481, 484 
(Fn. 6); Looschelders, Anpassung, S. 108.

21 Benzenberg, Eingriffsnormen, S. 36 f.; Köhler, Eingriffsnormen, S. 175 f.; Kropholler, 
IPR, § 31 I 1 (S. 212); Kuckein, Eingriffsnormen, S. 73 f.

22 Ebenso Benzenberg, Eingriffsnormen, S. 37 f.; Junker, JZ 1991, 699, 700 (re. Sp.); Loo‑
schelders, Anpassung, S. 108 (unmittelbarer Eintritt der Rechtsfolgen kraft kollisionsrecht-
lichen Anwendungsbefehls); wohl auch Busse, ZVglRWiss 95 (1996), 386, 390, 391; vgl. auch 
v. Bar/Mankowski, IPR I, § 4 Rn. 53; Kreuzer, Ausländisches Wirtschaftsrecht, S. 51 ff.; Marti‑
ny, in: MüKo, Art. 9 Rom-I-VO Rn. 52 („Anwendung im engeren Sinne“).

23 Dannemann, Ungewollte Diskriminierung, S. 80 ff.
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6 Teil I: Einleitung

wendet wird. Das mittels der Staatsangehörigkeit bestimmte Sachrecht (und nur dieses 
ist das zur Anwendung berufene Recht) wird es dagegen durchaus.

II. Berücksichtigung

Wird demgegenüber die Rechtsfolge der lex causae entnommen, wenn und 
weil der Tatbestand der Eingriffsnorm erfüllt ist, so wird dafür in dieser Unter-
suchung der Begriff der „normativen Berücksichtigung“ gebraucht.24 Hierbei 
fließt der normative Gehalt der Eingriffsnormen in die Entscheidungsfindung 
ein. Die Norm wird als solche berücksichtigt.25 Hierin liegt nach dem hiesigen 
Verständnis aber auch dann keine „Anwendung“ der Eingriffsnorm, wenn die 
der lex causae entnommene Rechtsfolge mit der Rechtsfolge der Eingriffsnorm 
identisch ist.

Als „faktische“ oder „tatsächliche Berücksichtigung“ soll es demgegenüber 
bezeichnet werden, wenn lediglich die tatsächlichen Auswirkungen einer Norm 
in die Entscheidungsfindung einfließen.26

Die „Berücksichtigung“ insgesamt zeichnet sich damit dadurch aus, dass sie 
immer im Rahmen des anwendbaren Sachrechts stattfindet.27 Das unterscheidet 
sie von der „Anwendung“, die einen als solchen erkennbaren, formalen kollisi-
onsrechtlichen Anwendungsbefehl voraussetzt (soeben I.).28 Damit zusammen 
hängt die Feststellung, dass bei einer „Berücksichtigung“ nie die Rechtsfolge 
des „berücksichtigten“ unanwendbaren Rechtssatzes übernommen wird; allen-
falls kann ihr Tatbestand ins anwendbare Sachrecht inkorporiert werden (und an 
seine Erfüllung eine Rechtsfolge eines anwendbaren Rechtssatzes der lex cau‑
sae geknüpft werden; so im Fall der „normativen Berücksichtigung“).29

24 Martiny, in: MüKo, Art. 9 Rom-I-VO Rn. 52, spricht von „Anwendung im weiteren 
Sinne“. Der EuGH und das BAG nennen dies im Rahmen des „Nikiforidis“-Verfahrens u. a. 
wohl „mittelbare Anwendung“, siehe EuGH, Urt. v. 18.10.2016 – Rs. C-135/15, Republik 
Griechenland/Grigorios Nikiforidis, Rn. 50; BAG, Beschl. v. 25.2.2015 – 5 AZR 962/13 (A), 
BeckRS 2015, 66693, Rn. 10 et passim. Insbesondere das BAG bemüht sich allerdings in sei-
ner Entscheidung nicht um eine stringente Terminologie, siehe dazu noch unten Teil IV, A. I. 
(Rn. 144 ff.).

25 Siehe z. B. Mankowski, IPRax 2016, 485, 490.
26 Ausführlich zur Unterscheidung zwischen normativer und faktischer Berücksichtigung 

noch unten Teil IV, A. I. (Rn. 144 ff.) und insb. II. (Rn. 150 ff.).
27 Anders Anderegg, Eingriffsnormen, S. 5 f., und Radtke, ZVglRWiss 84 (1985), 325, 339, 

passim, für die auch die kollisionsrechtliche Sonderanknüpfung und folglich Anwendung eine 
Form der „Berücksichtigung“ ist; wohl auch Kuckein, Eingriffsnormen, S. 50 ff. Wie hier Beul‑
ker, Eingriffsnormenproblematik in internationalen Schiedsverfahren, S. 12; im Zusammen-
hang mit Sicherheits- und Verhaltensregeln im Deliktsrecht auch Diehl, Berücksichtigung im 
Internationalen Deliktsrecht, S. 129 et passim.

28 Vgl. zur Abgrenzung in diesem Sinne auch Günther, Eingriffsnormen, S. 28; A. Stoll, 
Eingriffsnormen, S. 225 ff.; siehe auch Busse, ZVglRWiss 95 (1996), 386, 390 ff., und Sonnen‑
berger, in: MüKo5, Einl. IPR Rn. 65, allerdings beide lediglich zur Unterscheidung der An-
wendung von dem hier als „faktische“ Berücksichtigung definierten Vorgehen.

29 Siehe ähnlich Looschelders, in: Staudinger, Einl. IPR Rn. 242.
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 C. Gang der Untersuchung 7

Die vorliegende Untersuchung beschränkt sich darauf, die Berücksichtigung 
von Eingriffsrecht näher zu beleuchten. Die Berücksichtigung ist aber keines-
wegs ein Instrument, das lediglich im Zusammenhang mit Eingriffsrecht eine 
Rolle spielt. Auch in anderen Bereichen kann ausländisches Recht berücksich-
tigt werden. Prominentestes Beispiel sind internationale Deliktsfälle, in denen 
Sicherheits- und Verhaltensregeln, die am Handlungsort gelten, im Rahmen 
des Deliktsstatuts berücksichtigt werden (Art. 17 Rom-II-VO). Auch sieht bei-
spielsweise Art. 12 Abs. 2 Rom-I-VO eine Berücksichtigung vor. Auf solche 
anderen Arten der Berücksichtigung wird im Laufe der Arbeit an geeigneten 
Stellen lediglich punktuell eingegangen. Die Untersuchung schließt zudem mit 
einer Abgrenzung der Berücksichtigung von Eingriffsrecht von anderen For-
men der Berücksichtigung.30

C. Gang der Untersuchung

Die Arbeit gibt zunächst in Teil II einen allgemeinen Überblick über die Ein-
griffsnormenproblematik. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Art. 9 
Rom-I-VO, der im internationalen Vertragsrecht die kollisionsrechtlichen Vor-
gaben macht. Anhand dieses Überblicks wird auch bereits klar, dass es forums- 
und erfüllungsortsfremde Eingriffsnormen sind, die für eine sachrechtliche Be-
rücksichtigung primär in Betracht kommen, weshalb die Arbeit den Fokus auf 
diesen Kreis von Eingriffsnormen legt ( s. o. A. [Rn. 7]).

In Teil III wird ausführlich dargelegt, weshalb auf kollisionsrechtlicher 
Ebene ausländische Eingriffsnormen nur beachtet werden können, wenn sie aus 
dem Erfüllungortsstaat stammen, für Eingriffsrecht anderer Herkunft also eine 
Sperrwirkung besteht. In Teil IV ist zu zeigen, dass diese Sperrwirkung sich je-
doch nicht auch uneingeschränkt auf die sachrechtliche Ebene erstreckt. Wel-
che Formen der Berücksichtigung im Sachrecht möglich bleiben, wird ebenso 
in diesem Teil untersucht und so bereits konkretisiert, was der Begriff der sach-
rechtlichen Berücksichtigung von Eingriffsrecht unter Geltung der Rom-I-Ver-
ordnung beinhaltet.

Darauf aufbauend kann in Teil V die konkrete Durchführung der Berück-
sichtigung thematisiert werden. Hierfür wird eine ausführliche Bestandsauf-
nahme der deutschen Rechtsprechung unter Geltung der alten Rechtslage ge-
macht, um diese Lösungen sodann auf ihre Übertragbarkeit auf die Rechtslage 
unter der Rom-I-Verordnung zu untersuchen. Es werden Alternativlösungen für 
diejenigen Lösungswege der Gerichte entwickelt, die nicht übertragbar sind. 
Schließlich werden in Teil VI die von der Rechtsprechung bereits gefundenen 
Lösungen, die auf die heutige Rechtslage übertragbar sind, sowie die punktuell 

30 S. u. Teil VII, B. (Rn. 565 ff.).
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erforderlichen Alternativlösungen durch neue Ansätze an weiteren sachrecht-
lichen Normen ergänzt, die bisher in der Rechtsprechung noch nicht herangezo-
gen wurden. So ergibt sich ein Gesamtkonzept der sachrechtlichen Berücksich-
tigung von Eingriffsrecht unter Geltung der Rom-I-Verordnung.



Teil II

Die Problematik der Eingriffsnormen

Wie erwähnt liegt der Fokus dieser Arbeit auf der sachrechtlichen Berücksich-
tigung von Eingriffsrecht, das weder dem Forums- noch dem Erfüllungsstaat 
entstammt. Bevor die sachrechtliche Berücksichtigung dieser Eingriffsnormen 
näher betrachtet werden kann, soll zunächst ein Überblick über die Eingriffs-
normenproblematik gegeben werden. Dies geschieht vor dem Hintergrund des 
Art. 9 Rom-I-VO, der im internationalen Vertragsrecht die zentrale Vorschrift 
im Zusammenhang mit Eingriffsrecht ist. Er sieht für Eingriffsnormen des Fo-
rumsstaates und des Erfüllungsortsstaates eine Möglichkeit der Beachtung auf 
kollisionsrechtlicher Ebene vor. Dies bedingt den Schwerpunkt dieser Unter-
suchung auf dem Umgang mit Eingriffsrecht anderer Herkunft auf sachrecht-
licher Ebene. Die Vorschrift erschließt sich am besten vor dem Hintergrund des 
Leitgedankens, dass ein restriktiver Umgang mit Eingriffsnormen geboten ist.

A. Restriktive Handhabung

Im heutigen System des internationalen Privatrechts, wie es maßgeblich1 auf 
Savigny2 zurückgeht, ist die Anwendung von Eingriffsnormen als Ausnahme 
anzusehen. Die heute grundsätzliche Herangehensweise vom Sachverhalt her 
entwickelte insbesondere Savigny, indem er für die Bestimmung der Anwend-
barkeit eines Rechts auf ein Rechtsverhältnis nach demjenigen Recht suchte, 
„welchem dieses Rechtsverhältniß seiner eigenthümlichen Natur nach ange-
hört oder unterworfen ist (worin dasselbe seinen Sitz hat)“.3 Auch heute wird 
entsprechend diesem oftmals auch als „klassisch“4 bezeichneten Vorgehen das 

1 Kritisch zur Verengung des Blicks auf Savigny Schurig, in: Mansel, S. 5 ff., der betont, 
dass Savignys System nur den Anfang der Entwicklung markiert; vgl. in diesem Sinne auch 
Francescakis, RCDIP 1966, 1, 5.

2 Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. VIII, S. 23 ff.
3 Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. VIII, S. 108, ohne den Klammer-

zusatz auch schon S. 28. Siehe auch v. Bar/Mankowski, IPR I, § 6 Rn. 55; v. Hein, in: MüKo, 
Einl. IPR Rn. 28; Kropholler, IPR, § 3 I (S. 16); beachte aber Schurig, in: Mansel, S. 5, 7, der 
eine schärfere Trennung von „Lebenssachverhalt“ und „Rechtsverhältnis“ vornimmt.

4 Etwa bei v. Bar/Mankowksi, IPR I, § 6 Rn. 56; v. Hein, in: MüKo, Einl. IPR Rn. 32; Krop‑
holler, IPR, § 3 II 4 (S. 23); Looschelders, in: Staudinger, Einl. IPR Rn. 54; Neuhaus, Grund-
begriffe des IPR, § 4 II 3 (S. 37); M.‑P. Weller, RabelsZ 81 (2017), 747, 751.
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Recht, das auf einen Sachverhalt mit Auslandsbezug anwendbar ist, grundsätz-
lich von der Tatsachenlage her bestimmt:5 Die Kollisionsnormen knüpfen an 
ein Element des konkreten Sachverhalts an und verweisen mittels dieses Ele-
ments auf die Rechtsordnung, deren Regelungen anzuwenden sind.6

Von diesem Grundsatz soll aber im Falle der Eingriffsnormen eine Aus-
nahme gemacht werden.7 Es gibt Normen, die „streng positiver, zwingender 
Natur“ und „eben wegen dieser Natur zu jener freien Behandlung nicht geeignet 
sind“,8 also vom System der Kollisionsnormen ausgenommen sein müssen.9 
Solche Vorschriften dienen nicht dem Interessensausgleich der im konkreten 
Fall betroffenen Parteien, sondern der Durchsetzung bestimmter politischer In-
teressen des sie erlassenden Staates.10

Wird allerdings die Zahl solcher Eingriffsnormen bzw. die Anzahl der Staa-
ten zu groß, deren Eingriffsrecht kollisionsrechtlich beachtlich sein soll, bringt 
dies das Risiko mit sich, das internationalprivatrechtliche System auszuhöh-
len.11 In diesem Sinne lässt sich auch Erwägungsgrund 37 Satz 1 Rom-I-VO 
und wortgleich Erwägungsgrund 32 Satz 1 Rom-II-VO entnehmen, dass Ein-
griffsnormen nur unter „außergewöhnlichen Umständen“ anzuwenden sind. 
Es ist also der Ausnahmecharakter zu berücksichtigen und auf Eingriffsnor-
men nur mit Zurückhaltung zurückzugreifen.12 Das geschieht im Rahmen der 
Rom-I-Verordnung einerseits über die Definition der Eingriffsnormen (B.), an-

5 v. Hein, in: MüKo, Einl. IPR Rn. 28; Kropholler, IPR, § 3 I (S. 16); vgl. auch bereits 
Francescakis, RCDIP 1966, 1, 3 f.

6 Siehe sehr prägnant Francescakis, RCDIP 1966, 1, 2; vgl. auch v. Hoffmann/Thorn, IPR, 
§ 4 Rn. 1, 3 ff.; Mansel, FS Canaris II, S. 739, 742.

7 Auch die Ausnahme findet sich im Ansatz bereits bei Savigny, System des heutigen Rö-
mischen Rechts, Bd. VIII, S. 32 ff.; aus neuerer Zeit etwa Neuhaus, Grundbegriffe des IPR, 
§ 4 II 3 (S. 37); Basedow, RabelsZ 52 (1988), 8, 8 ff.; Kropholler, IPR, § 3 II (S. 18); v. Hein, 
in: MüKo, Einl. IPR Rn. 34. Siehe aber neuerdings Hemler, Methodik der Eingriffsnorm, 
S. 188 ff., insb. S. 190, der die These aufstellt, Eingriffsnormen existierten nicht und die Pro-
blematik sei mit allgemeinen Grundsätzen lösbar.

8 Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. VIII, S. 33.
9 Vgl. Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. VIII, S. 32; auf ihn bezugneh-

mend v. Hein, in: MüKo, Einl. IPR Rn. 34; Kropholler, IPR, § 3 II (S. 18).
10 v. Bar/Mankowski, IPR I, § 4 Rn. 91; v. Hoffmann/Thorn, IPR, § 10 Rn. 93.
11 Mankowski, VersR 1999, 821, 821; Mankowski, LMK 2019, 417905 (unter 1.); zum 

EVÜ bzw. Art. 34 EGBGB a. F.: BGH, Urt. v. 13.12.2005 – XI ZR 82/05, NJW 2006, 762, 
764 (Rn. 28); BGH, Urt. v. 24.9.2015 – I ZR 35/11, NJW 2015, 1690, 1693 (Rn. 47); Frei‑
tag, in: Leible, S. 167, 171 f.; zur Rom-I-VO: M. Lehmann/Ungerer, YbPIL 19 (2017/2018), 
53, 60 f.; Magnus, in: Staudinger, Art. 9 Rom-I-VO Rn. 2; Mansel, in: Jauernig, vor Art. 1 
Rom-I-VO Rn. 53; vgl. auch v. Bar/Mankowski, IPR II, § 1 Rn. 946 f. (bezüglich der Sonder-
anknüpfung forumseigenen Eingriffsrechts gem. Art. 9 Abs. 2 Rom-I-VO); vgl. auch Sonnen‑
berger, IPRax 2003, 104, 106.

12 Mit anderer Begründung auch EuGH, Urt. v. 17.10.2013 – Rs. C-184/12, United Ant‑
werp Maritime Agencies (Unamar) NV/Navigation Maritime Bulgare, Rn. 49; Freitag, in: 
Reithmann/Martiny, Rn. 5.6; Freitag, NJW 2018, 430, 432; vgl. auch v. Bar/Mankowski, IPR I, 
§ 4 Rn. 94; sogar „Einigkeit“ in diesem Punkt bescheinigt der Debatte Maultzsch, FS Kronke, 
S. 363, 363.
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